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Rechtssatz 

Wenn ein Arbeitsloser eine zumutbare Beschäftigung im Sinne des § 9 AlVG nicht annimmt bzw. die 
Annahme einer solchen Beschäftigung vereitelt, so führt dies gemäß § 10 AlVG zum temporären Verlust 
des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe. Voraussetzung für die Einstellung der Notstandshilfe 
mangels Arbeitswilligkeit gemäß § 24 Abs. 1 AlVG iVm. § 38 AlVG ist im hier gegebenen 
Zusammenhang die generelle Ablehnung der Annahme einer zumutbaren, die Arbeitslosigkeit 
ausschließenden Beschäftigung (vgl. VwGH 16.3.2016, Ra 2015/08/0100, mwN). Es entspricht der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, dass etwa aus wiederholten Vereitelungshandlungen, die 
zu temporären Verlusten der Notstandshilfe bzw. des Arbeitslosengeldes nach § 10 AlVG geführt haben, 
- als Richtschnur können drei festgestellte Vereitelungshandlungen gelten - geschlossen werden kann, 
dass bei einem Arbeitslosen eine generelle Ablehnung der Annahme zumutbarer Beschäftigungen vorliegt 
und es ihm damit auf Dauer an der Arbeitswilligkeit mangelt. Lässt der Arbeitslose erkennen, dass er über 
einen längeren Zeitraum hinweg keine neue Arbeit anzunehmen gewillt ist, dann steht er der 
Arbeitsvermittlung in Wahrheit nicht zur Verfügung (vgl. VwGH 27.8.2019, Ra 2018/08/0008; 
23.3.2015, Ro 2014/08/0023; jeweils mwN). 
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